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I. Prüfungsauftrag 
 
 In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 13. April 2021 der 
 

Gemeinde Anröchte 
 

- nachfolgend auch "Gemeinde" genannt - 
 

ist die Zustimmung erteilt worden, Dritte mit der Prüfung für das Geschäftsjahr 2021 zu 
beauftragen. 

 
Entsprechend diesem Beschluss hat uns der Bürgermeister der Gemeinde Anröchte mit 
Schreiben vom 16. April 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht zu prüfen.  

 
Die Pflicht zur Prüfung ergibt sich aus § 102 Abs. 1 GO NRW. 

 
 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  
 

Wir haben die Prüfung unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW), der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO) sowie des Handels-
gesetzbuches über die Abschlussprüfung (§§ 316 bis 324 HGB) durchgeführt und dabei die 
Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards (RS/PS) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
beachtet. 

 
Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung 
des IDW (IDW PS 450 n. F.). 

 
Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 
Dritten, die diesem Bericht als Anlage IX beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" nach dem Stand vom 1. Januar 
2017 maßgebend. 

 
 Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gemeinde.
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II. Grundsätzliche Feststellungen 
 
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 
 

Die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gemeinde und ihrer voraussichtlichen 
Entwicklung durch den Bürgermeister in Jahresabschluss und Lagebericht halten wir für 
zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der 
Gemeinde gefährdet wäre. 

 
1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 
 
 Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte: 
 

Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.038 weit über dem geplanten 
Jahresfehlbetrag von T€ 1.267 und um T€ 60 unter dem Vorjahresergebnis. 
Die Verbesserung ist vor allem auf Steuereinnahmen zurückzuführen:   
Die Gewerbesteuereinnahmen liegen mit T€ 10.321 deutlich über dem Vorjahreswert von  
T€ 7.652 und dem Planwert von T€ 7.000. Die Gemeindeanteile zur Einkommen- und 
Umsatzsteuer liegen über Vorjahresniveau und sind um T€ 730 höher als geplant ausgefallen. 
Hingegen sind die sonstigen ordentlichen Erträge im Wesentlichen durch im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich weniger Verkäufe von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken insgesamt um 
T€ 1.851 geringer ausgefallen.  
 
Insgesamt hat sich die Ertragsseite im Vergleich zum Vorjahr von T€ 30.782 auf T€ 32.839 um 
T€ 2.057 erhöht. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit T€ 31.521 um T€ 2.266 über dem Vorjahr. Neben 
gestiegenen Personalaufwendungen haben sich vor allem die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen mit T€ 7.563 um T€ 2.976 deutlich erhöht. Hier machen sich die hohen 
Instandhaltungsaufwendungen, insbesondere für die Straßen, bemerkbar. Einerseits durch 
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen mit insgesamt T€ 2.019 (davon T€ 1.210 für 
Straßen) und andererseits durch deutlich gestiegene laufende Instandhaltungen, 
insbesondere für Straßen. 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.552 
niedrigerer. Hintergrund ist im Wesentlichen, dass parallel zu den geringeren Verkäufen von 
Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 
ausgewiesenen Buchwertabgänge mit T€ 99 um T€ 1.762 geringer als im Vorjahr sind. 

 
In weiten Teilen sind die Aussagen zur Ergebnisrechnung auch für die Finanzrechnung des 
Jahres 2021 gültig. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit insgesamt T€ 3.856 
um T€ 2.925 über dem Ergebnis des Vorjahres sowie um T€ 4.919 über dem Planansatz, 
insbesondere durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen und die nicht zahlungswirksamen 
Zuführungen zu Rückstellungen. Nach Abzug des negativen Saldos aus der 
Investitionstätigkeit mit T€ -2.305 ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von T€ 1.551, der 
unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit mit T€ -3.608 zu einer 
Minderung des Bestandes an Finanzmitteln um T€ 2.057 geführt hat. Zum Ende des Jahres 
2021 wurden weniger Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat 
sich der Bestand an Liquiditätskrediten um T€ 2.505 reduziert. 
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Der Jahresüberschuss 2020 wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 
31.12.2021 einen Bestand von T€ 12.671 aufweist und zur Abdeckung etwaiger zukünftiger 
Fehlbeträge zur Verfügung steht. 
 
1.2 Zukünftige Entwicklung und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

 
Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gemeinde im Lagebericht beruht 
auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese 
Darstellung für plausibel. Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte: 

 
Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden die Jahresergebnisse voraussichtlich, 
trotz gestiegener Kosten in verschiedenen Bereichen, positiv sein.  
 
Der Haushaltsentwurf 2024 endet mit einem Jahresfehlbetrag. Neben den bereits in den 
Vorjahren anhaltenden gestiegenen Kosten, ist ab 2024 die Berechnung der 
Abwassergebühren auf Basis eines deutlich geringeren kalkulatorischen 
Eigenkapitalzinssatzes erfolgt. Dementsprechend werden die Gebühreneinnahmen in 
2024 geringer ausfallen. 
 
Für die Folgejahre wird ebenfalls mit Fehlbeträgen gerechnet, so dass mittelfristig von 
einem Verbrauch der Ausgleichsrücklage ausgegangen wird. Die Haushaltssicherung 
wird aktuell noch abgewendet. Zur Gegensteuerung plant die Gemeinde, voraussichtlich 
ab 2025, Steuererhöhungen. 
 

 
2. Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung und sonstige 

Vorschriften 
  

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über Unrichtigkeiten oder 
Verstöße gegen rechnungslegungsbezogene gesetzliche Vorschriften zu berichten:  
 
Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 30 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind mindestens alle fünf Jahre die körperlich 
beweglichen und alle zehn Jahre die körperlich unbeweglichen Vermögensgegenstände durch 
eine körperliche Inventur aufzunehmen. Aus der Bestandsaufnahme ist das Inventar der 
Kommune zu entwickeln. 
 
Die Gemeinde ist zum 31. Dezember 2021 ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine körperliche 
Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände durchzuführen, wiederum nicht 
nachgekommen. 
 
Auf Grund der regelmäßigen Kontrollen, die auf Basis anderer Rechtsvorschriften 
(beispielsweise im Straßennetz wegen der Verkehrssicherungspflicht oder im Kanalnetz auf 
Basis der SüwV Kan) durchgeführt werden, beeinflusst die nicht gesetzesmäßige 
Durchführung nicht das Ergebnis, so dass diese Unregelmäßigkeit keine wesentliche 
Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat.  
 
Damit besteht keine Auswirkung auf unser Prüfungsurteil.  
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
1. Auftragsumfang und Gegenstand der Prüfung 
 

Unsere Prüfung umfasste den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie 
des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021. 

 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 
dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der 
Gemeinde Anröchte. Der Bürgermeister trägt die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer 
gemachten Angaben.  

 
Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein 
Urteil über den Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2021 abzugeben. Die 
Prüfung erstreckt sich darauf, festzustellen, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung, die einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluss und Lagebericht für Gemeinden und die ergänzenden Bestimmungen der 
Satzungen sowie sonstige ortsrechtliche Bestimmungen eingehalten sind. 

 
Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 
unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt.  

 
Darüber hinaus erstreckt sich die Prüfung auch auf die Feststellung von Unrichtigkeiten und 
Verstößen gegen Vorschriften zur Rechnungslegung und sonstige Vorschriften. Die Prüfung 
der Einhaltung anderer Vorschriften gehört dabei nur insoweit zu den Aufgaben der 
Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den 
Jahresabschluss ergeben. 

 
Die Abschlussprüfung ist ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, strafrechtliche 
Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, aufzudecken und 
aufzuklären oder außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten 
festzustellen. 

 
 
2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
 

Unsere Prüfung erfolgte unter Anwendung des § 102 Abs. 1 und 2 GO NRW und der §§ 316 ff. 
HGB sowie unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Danach hat 
der Abschlussprüfer die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass er mit hinreichender 
Sicherheit beurteilen kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen 
Normen entsprechen und ob der Jahresabschluss und der Lagebericht in ihrer 
Gesamtaussage unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Die Prüfung umfasst die angewandten Bilanzierungs-, 
Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und die wesentlichen Einschätzungen des 
Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Lage im Jahresabschluss 
und im Lagebericht. 
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Unter Anwendung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir Prüfungshandlungen 
zur Risikobeurteilung (inkl. Aufbauprüfung) vorgenommen, um Fehlerrisiken festzustellen. 
Darauf aufbauend haben wir eine Prüfungsstrategie erarbeitet und weitere 
Prüfungshandlungen in Form von Funktionsprüfungen des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems und aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Plau-
sibilitätsuntersuchungen und stichprobenorientierten Einzelfallprüfungen) durchgeführt. 

 
Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und 
Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf festgelegt. Hierbei 
haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher 
unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.  

 
 Diese Vorgehensweise brachte für diese Abschlussprüfung folgende Schwerpunkte: 
 
 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung:  
 

Gewinnung eines Verständnisses von der Gemeinde sowie Einschätzung des rechtlichen und 
wirtschaftlichen Umfeldes 

 
Gewinnung eines Verständnisses von dem rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems (Aufbauprüfung), z. B.: 

 
 - Analyse des Abschlussprozesses  
 
 - Analyse des Systems der Aktivierung und Bewertung von Anlagezugängen 
 
 - Analyse des Systems der Ermittlung und Bewertung der Wertberichtigungen zu 

Forderungen 
 
 - Analyse des Systems der Ermittlung und Bewertung der zur Finanzierung des 

Anlagevermögens erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen 
 
 - Analyse des Systems der Periodenabgrenzung  
 
 - Analyse des Systems der Bilanzierung der sonstigen Rückstellungen 
 
 

Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems: 
 
Funktionsprüfung für einige im Rahmen der Aufbauprüfungen analysierten Systemabläufe 
(siehe oben) 
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 Aussagebezogene Prüfungshandlungen: 
 
Analytische Prüfungshandlungen/Plausibilitätskontrollen: 
Abschreibungen 

Auflösungen von Sonderposten 

Zinsabgrenzung 

Berücksichtigung von notwendigen Instandhaltungen 

Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht 

 
 Stichprobenorientierte Einzelfallprüfungen: 
 

Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte  
 
Eigentum, Vorhandensein und Bewertung des Sachanlagevermögens durch Inaugenschein-
nahme und Belegprüfung 
 
Nachweis der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vorräte sowie deren Werthaltigkeit 
 
Prüfung des Bestehens und der periodengerechten Abgrenzung von Forderungen und der 
Werthaltigkeit 
 
Saldenbestätigungen von Kreditinstituten 
 
Prüfung der Bildung der Rechnungsabgrenzung 
 
Prüfung des Bestehens und der periodengerechten Abgrenzung von Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Verbindlichkeiten an Hand von Rechnungen 
 
Einbeziehung der Versorgungsberechtigten für die Ermittlung der Pensions- und Beihilferück-
stellungen. Für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen wurde das versicherungs-
mathematische Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, vom 17. 
Februar 2022 zu Grunde gelegt. 
 
Prüfung auf rückstellungserhebliche Sachverhalte durch Befragung von Mitarbeitern, 
Akteneinsicht und analytische Prüfungshandlungen 
 
Vollständigkeit des Anhangs 
 
Unsere Prüfungshandlungen haben wir im Januar/Februar 2024 durchgeführt. Art und Umfang 
unserer Prüfungshandlungen haben wir im Einzelnen in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 
 
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. 
 
Der Bürgermeister und die Kämmerin haben uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes mit der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt 
und die Erklärung über die nicht gebuchten Prüfungsdifferenzen abgegeben, die keine 
Einträge enthält.  
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
1.1 Vorjahresabschluss 
 
 Der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde - nach entsprechenden Beratungen im 
Rechnungsprüfungsausschuss - vom Rat der Gemeinde am 18. Oktober 2022 festgestellt.  

 
 
1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

Die Finanzbuchführung und die Anlagenbuchführung werden im Berichtsjahr über eine EDV-
Anlage mit der Software MACH durchgeführt. 
Die verwendete Software wurde von der Südwestfalen-IT und dem Rechnungsprüfungsamt 
der Südwestfalen-IT geprüft. Die Südwestfalen-IT bescheinigt die begleitende 
Programmprüfung gemäß § 104 Absatz 1 Ziffer 3 GO NRW. Die Bescheinigung datiert vom 
10. Januar 2022. 

 
Die Buchführung der Gemeinde und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den 
gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Der 
Kontenplan wurde auf Basis des vom Innenministerium NRW bekannt gegebenen Musters 
gegliedert und auf die Bedürfnisse der Gemeinde Anröchte angepasst. Die Belegfunktion ist 
erfüllt. Umstände, die gegen die Beweiskraft sprechen, sind im Rahmen unserer Prüfung nicht 
festgestellt worden. 

 
 
1.3 Jahresabschluss 
 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und der sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen aufgestellt. 
 
Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss der Gemeinde zum 31. Dezember 2021 
wurde ordnungsmäßig aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der 
Gemeinde entwickelt. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im 
Anhang angegeben.  
 
Der Anhang enthält darüber hinaus nach unseren Feststellungen alle weiteren erforderlichen 
Angaben. 
 

 
1.4 Lagebericht 
 

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend 
dargestellt. 
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2. Gesamtaussage  
 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 95 Abs. 1 GO NRW beachtet wurde und der 
Jahresabschluss, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 
 
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang zutreffend 
dargestellt. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die analysierenden Darstellungen der Vermögens- und 
Schuldenlage sowie Finanz- und Ertragslage in den folgenden Abschnitten und auf die 
Aufgliederungen in den Teilrechnungen der Anlagen VI und VII. 
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3. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage sowie Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage 

T€ % T€ % T€ %

A k t i v a

Langfristige Aktiva

Erhaltung gemeindliche 

 Leistungsfähigkeit 107 0,1 0 0,0 107 100,0

Immaterielle Vermögensgegenstände 68 0,1 7 0,0 61 908,5

Sachanlagen

 bebaute und unbebaute Grundstücke 30.207 31,5 29.906 31,5 301 1,0

 Infrastrukturvermögen 51.465 53,6 51.498 54,3 -34 -0,1

 übriges Sachanlagevermögen 5.840 6,1 4.237 4,5 1.603 37,8

Finanzanlagen 575 0,6 545 0,6 30 5,5

88.261 91,9 86.193 90,9 2.068 2,4

Kurzfristige Aktiva

Vorräte 700 0,7 799 0,8 -99 -12,4

Öffentlich rechtliche Forderungen und

 Forderungen aus Transferleistungen 2.682 2,8 1.764 1,9 919 52,1

Privatrechtliche Forderungen 96 0,1 41 0,0 55 134,2

Sonstige Vermögensgegenstände 279 0,3 0 0,0 279 100,0

Flüssige Mittel 3.943 4,1 6.000 6,3 -2.058 -34,3

Rechnungsabgrenzungsposten 45 0,0 73 0,1 -28 -37,8

7.745 8,1 8.677 9,1 -932 -10,7

96.006 100,0 94.870 100,0 1.136 1,2

P a s s i v a

Langfristige Passiva

Eigenkapital 22.635 23,6 21.552 22,7 1.083 5,0

Sonderposten 41.533 43,3 39.927 42,1 1.606 4,0

Pensionsrückstellungen 7.759 8,1 7.511 7,9 248 3,3

Sonstige Rückstellungen > 1 Jahr 3.421 3,6 1.514 1,6 1.907 125,9

Bankverbindlichkeiten 11.489 12,0 14.166 14,9 -2.678 -18,9

Rechnungsabgrenzungsposten 1.267 1,3 1.247 1,3 20 1,6

88.104 91,8 85.917 90,6 2.187 2,5

Kurzfristige Passiva

Sonstige Rückstellungen 974 1,0 981 1,0 -8 -0,8

Bankverbindlichkeiten 3.760 3,9 4.711 5,0 -952 -20,2

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

 und Leistungen 633 0,7 221 0,2 412 186,7

Sonstige Verbindlichkeiten 258 0,3 136 0,1 122 89,6

Erhaltene Anzahlungen 2.201 2,3 2.805 3,0 -604 -21,5

Rechnungsabgrenzungsposten 77 0,1 98 0,1 -21 -21,5

7.903 8,2 8.953 9,4 -1.051 -11,7

96.006 100,0 94.870 100,0 1.136 1,2

31.12.2020 Veränderung31.12.2021

In der folgenden Strukturbilanz sind, abweichend von der Gliederung der Bilanz in Anlage I, die

Aktiv- und Passivposten in zusammengefasster Form nach betriebswirtschaftlichen

Gesichtpunkten gegliedert worden. Dabei werden als langfristig Restlaufzeiten von mehr als

einem Jahr, als kurzfristig Restlaufzeiten von einem Jahr und weniger betrachtet.

GEMAN 21
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 Die Bilanzsumme hat sich in 2021 mit T€ 96.006 um T€ 1.136 erhöht. Die Bilanzstruktur der 
Aktivseite hat mit 91,9 % nach 90,9 % im Vorjahr ihren Schwerpunkt weiterhin im langfristigen 
Bereich. Auf der Passivseite haben sich die langfristigen Posten insbesondere durch das 
positive Jahresergebnis absolut und im Verhältnis zur Bilanzsumme auf 91,8 % erhöht (Vorjahr 
90,6 %). 

 
 Beim Sachanlagevermögen ist eine Erhöhung um T€ 1.870 zu verzeichnen. Die Zugänge in 

Höhe von T€ 4.889 liegen über den Abschreibungen und Abgängen (T€ 3.019). In 2021 ist die 
Investitionstätigkeit etwas höher als im Vorjahr.  

 
 Beim Finanzanlagevermögen ist eine Erhöhung um T€ 30 auf T€ 575 zu verzeichnen. Die 

Zugänge betreffen die Einzahlungen in das Fondsvermögen bei der Westfälisch-Lippischen 
Versorgungskasse mit T€ 25 und mit T€ 5 die Beteiligung am Unternehmen „Digitales Zentrum 
Mittelstand GmbH“. 

 
 Im Bereich der Vorräte kam es per Saldo zu einer Minderung um T€ 99, hauptsächlich durch 

den Verkauf von Gewerbe- und Baugrundstücken. 
 
 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die 

privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind in 2021 
um zusammen T€ 1.252 höher ausgefallen. Dies betrifft vor allem Forderungen gegen die 
Schulzweckverband Erwitte/Anröchte sowie Gewerbesteuerforderungen.  

 
 Die liquiden Mittel lagen zum Stichtag mit T€ 3.943 um T€ 2.058 unter dem Vorjahreswert. 

Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um T€ 2.505 auf 
T€ 1.082 gesunken. Zur Entwicklung verweisen wir auf die Finanzrechnung (Anlage III).  

 
 Der Anstieg des Eigenkapitals ist auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen. Der 

Jahresüberschuss von T€ 1.038 hat das Eigenkapital gestärkt. Die gem. § 
44 Abs. 3 KomHVO NRW verrechneten Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen 
belaufen sich auf T€ 46 und erhöhen das Eigenkapital zusätzlich. Bei einer um T€ 1.136 
gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote um 0,9 Prozentpunkte auf 23,6 % 
erhöht. 

 
 Bei den Sonderposten war insgesamt eine Erhöhung um T€ 1.606 auf T€ 41.533 zu 

verzeichnen. Der Sonderposten für Zuwendungen ist in Folge der Anlagenzugänge mit T€ 
23.916 um T€ 1.655 höher. Die Sonderposten für Beiträge und die sonstigen Sonderposten 
sind insgesamt um T€ 356 niedrigerer als im Vorjahr. Der Sonderposten für Gebühren ist um 
T€ 307, im Wesentlichen  durch Zuführungen im Bereichen der kostenrechnenden Einheit 
Abwasser, gestiegen.  
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Die Rückstellungen sind insgesamt mit T€ 12.153 um T€ 2.147 über Vorjahresniveau. Dabei 
erhöhten sich die Pensionsrückstellungen um T€ 248. Die Sonstigen Rückstellungen sind 
um T€ 12 niedrigerer und damit auf Vorjahresniveau. Die Instandhaltungsrückstellungen 
sind um T€ 1.911 durch höhere Zuführungen als Inanspruchnahmen und Auflösungen deutlich 
höher ausgefallen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Zuführungen im Bereich der Straßen 
zurückzuführen. 
  

 Die Bankverbindlichkeiten sind in 2021 um insgesamt T€ 3.630 auf T€ 15.248 gesunken. 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich um T€ 2.505 reduziert. 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 1.125 reduziert.  

 
 Die Sonstigen Verbindlichkeiten einschließlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen und Transferleistungen haben sich um T€ 534 auf T€ 891 erhöht. 
 
 Die Erhaltenen Anzahlungen sind mit T€ 2.201 um T€ 604 niedrigerer als im Vorjahr. Der 

Wert beinhaltet im Wesentlichen nicht verwendete Beträge aus der allgemeinen 
Investitionspauschale. 

 
 Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die Zuführungen niedrigerer als die   

die entsprechenden Auflösungen.  
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3.2 Ertragslage 
 

Die Analyse der Ertragslage erfolgt in Form eines Vorjahresvergleiches. Zudem werden 
Abweichungen zum Ergebnisplan untersucht. 

  
 Ein so genannter Soll-Ist-Vergleich ist nicht möglich, da keine Mustergemeinde, ein so 

genanntes Sollobjekt, definiert werden kann. 
 
Auch ein interkommunaler Ist-Vergleich der Ertragslage ist nicht aussagefähig, da sich die 
Kommunen auf Grund ihrer unterschiedlichen Strukturen, z.B. hinsichtlich der Bevölkerung, 
der Infrastruktur oder spezifischer Aufgaben zu stark unterscheiden. 
 
An dieser Stelle werden die wesentlichen Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung 
sowohl gegenüber der Planung als auch gegenüber dem Vorjahr erläutert. Für weitere 
Erläuterungen wird auf den Lagebericht (Anlage V) verwiesen.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung ist in Anlage II dieses Berichtes dargestellt, die Teilergebnis-
rechnungen sind einheitlich im Anlagenband zu finden.  
 
Das Ergebnis des Jahres 2021 liegt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.038 um 
T€ 60 unter dem Vorjahresergebnis und um T€ 2.304 deutlich über dem geplanten 
Jahresfehlbetrag von T€ 1.267. Diese Abweichungen sind im Wesentlichen durch die 
folgenden Faktoren zu erklären: 
 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen mit T€ 19.460 deutlich über der 
Planung von T€ 15.419 und um T€ 3.103 (18,97 %) über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist 
im Wesentlichen auf höherer Gewerbesteuern zurückzuführen. Die  Gewerbesteuer hat sich 
von T€ 7.652 im Vorjahr auf T€ 10.321 um T€ 2.669 erhöht.   
 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich mit T€ 5.429 um T€ 186 erhöht. 
Der Planansatz wurde um T€ 547 überschritten.  
 
Die sonstigen Transfererträge haben sich mit T€ 520 (Wert Vorjahr: T€ 15) deutlich erhöht. 
Hier werden mit T€ 507 die Erträge aus der Abrechnung mit dem Schulzweckverband 
Sekundarschule Anröchte/Erwitte ausgewiesen. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte summierten sich im Berichtsjahr auf T€ 5.109. 
Der Vorjahreswert lag bei T€ 4.758. Im Verhältnis zum Planansatz von T€ 5.033 war hier eine 
leichter Anstieg um T€ 350 zu verzeichnen. 
 
Die Sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit T€ 1.698 deutlich unter dem Vorjahreswert 
von T€ 3.548. Im Vorjahr wurden hier wesentliche Erträge aus dem Verkauf von Gewerbe- und 
Baugrundstücken mit T€ 2.542 ausgewiesen. In 2021 liegen diese Erträge bei lediglich T€ 133. 
 
Insgesamt summieren sich die ordentlichen Erträge auf T€ 32.839, wodurch der 
Vorjahreswert in Höhe von T€ 30.782 um T€ 2.056 und der Planwert mit T€ 27.072 um 
T€ 5.767 deutlich überschritten wurde. 
 



      Seite 15 

GEMAN 21 

Die Personalaufwendungen haben sich von T€ 6.535 auf T€ 6.926 erhöht. Die 
Versorgungsaufwendungen sind mit T€ 522 etwas unter Vorjahresniveau.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich von T€ 4.587 auf T€ 7.563 
erhöht. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Zuführungen zu den Instandhaltungs-
rückstellungen zurück zu führen.  
 
Die gebuchten bilanziellen Abschreibungen sind mit T€ 2.975 nahezu auf  Vorjahresniveau. 
Der Planwert lag bei T€ 2.923. 
 
Die Transferaufwendungen haben sich von T€ 11.363 auf T€ 11.722 erhöht.  

 
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2021 in Höhe von T€ 1.814 angefallen, 
während die Planung hier T€ 1.690 vorsah. Der Vorjahreswert lag bei T€ 3.366. Der Rückgang 
ist im Wesentlichen auf die geringeren Verkäufe von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken 
zurück zu führen. Die in diesem Zusammenhang ausgewiesenen Buchwertabgänge belaufen 
sich auf T€ 99 und sind um T€ 1.762 geringer als im Vorjahr.  

 
Insgesamt summieren sich die ordentlichen Aufwendungen auf T€ 31.521. Der Wert des 
Jahres 2020 lag bei T€ 29.255, eingeplant waren T€ 28.748. 
 
Das Finanzergebnis beträgt T€ -386 und liegt damit um T€ 43 über dem Vorjahreswert.  
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3.3 Finanzlage 
 
 Auch im Bereich der Finanzlage erfolgt eine Analyse durch eine Untersuchung der 

Abweichungen zwischen Finanzplan und Finanzrechnung sowie durch einen 
Vorjahresvergleich. 

 
 Dabei ist zu beachten, dass die Abweichungen zwischen Berichtsjahr und Vorjahr bzw. Ist- 

und Planwerten in Finanz- und Ergebnisrechnung nahezu deckungsgleich sind, da nur sehr 
wenige Sachverhalte existieren, die in den beiden Rechenwerken unterschiedlich verbucht 
werden. Aus diesem Grund werden hier nicht erneut sämtliche wesentliche Abweichungen 
dargestellt, sondern nur solche, bei denen Aufwand bzw. Erträge und zugehörige Auszahlung 
bzw. Einzahlung auseinanderfallen. Ansonsten wird auf die Ausführungen unter 3.2 und die 
detaillierten Erläuterungen diesbezüglich im Lagebericht (Anlage V) verwiesen.  

 
 Zu größeren Abweichungen, die nicht bereits im Zusammenhang mit der Analyse der 

Ertragslage erläutert worden sind, kam es bei den Ein- und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit sowie im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.  
 
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erreichten in 2021 T€ 5.157 und liegen 
damit über Vorjahresniveau (T€ 4.920) und weit unter dem Planansatz in Höhe von  
T€ 10.664. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben auch in 2021 wieder deutlich hinter 
den Erwartungen. Baumaßnahmen konnten auch in 2021 auf Grund von zeitlichen 
Verzögerungen nicht planmäßig durchgeführt wurden. Die Auszahlungen werden sich in die 
Folgejahre verschieben. 
 
Zum anderen sind wesentliche Abweichungen zu den Erläuterungen zur Ertragslage im Saldo 
aus Finanzierungstätigkeit   zu   suchen.   Dieser  ist  negativ  und  liegt mit einem Wert von  
T€ -3.608 im Berichtsjahr weit unter dem Vorjahreswert von T€ 2.653 und unter dem 
Planansatz von T€ 5.155. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Auszahlungen für die 
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung um T€ 6.000 erhöht.  
 
Die liquiden Mittel haben sich zu Stichtag 31.12.2021 um T€ 2.058 auf T€ 3.943 verringert. 
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V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 
 
 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2021 (Anlagen I-IV, VI und VII) und dem Lagebericht (Anlage V) der Gemeinde 
Anröchte für das Haushaltsjahr 2021 unter dem Datum vom 7. Februar 2024 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

 
“Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Gemeinde Anröchte 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Anröchte, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021 und der Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilergebnis- und 
Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde 
Anröchte für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. 
der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen 
(KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde Anröchte zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gemeinde Anröchte. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der 
Gemeinde Anröchte unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung 
verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften des § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Anröchte vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde Anröchte zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, 
sofern einschlägig, anzugeben.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der KomHVO NRW entspricht und 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
Anröchte vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde Anröchte enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
KomHVO NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde Anröchte zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde Anröchte vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Anröchte enthält und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gemeinde Anröchte abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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● ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen 
darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde Anröchte 
zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gemeinde Anröchte die stetige Aufgabenerfüllung nicht 
sicherstellen kann.  

 
● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde Anröchte vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde 
Anröchte. 

 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“  
 
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.). 
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Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder 
Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten 
Fassung abweichenden Form  (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es 
zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder 
auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

 
 
 Altena, 7. Februar 2024  
 

MÄRKISCHE REVISION GMBH 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

 
      

   
Marcus Grau  Michael Neuhaus 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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Anlage I

A K T I V A 31.12.2021 31.12.2020  P A S S I V A 31.12.2021 31.12.2020
€ € € € €

0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 106.683,41 0,00 1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen 1.1 Allgemeine Rücklage 8.926.205,36 8.880.384,14

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 67.646,90 6.708,00 1.2 Ausgleichsrücklage 12.671.214,08 11.573.707,38
1.3 Jahresüberschuss 1.037.643,20 1.097.506,70

1.2 Sachanlagen 22.635.062,64 21.551.598,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2. Sonderposten

1.2.1.1 Grünflächen 1.669.565,54 1.678.905,54 2.1 für Zuwendungen 23.915.851,79 22.260.621,47
1.2.1.2 Ackerland 438.583,67 275.618,73 2.2 für Beiträge 11.057.149,00 11.144.421,66
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.006.338,20 1.006.338,20 2.3 für den Gebührenausgleich 918.548,09 611.742,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.820.215,88 1.820.215,88 2.4 Sonstige Sonderposten 5.641.654,00 5.909.984,00

4.934.703,29 4.781.078,35 41.533.202,88 39.926.769,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3. Rückstellungen

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.053.661,68 1.092.795,68 3.1 Pensionsrückstellungen 7.758.603,00 7.510.642,00
1.2.2.2 Schulen 9.422.074,33 9.189.761,33 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.196.598,77 1.285.750,49
1.2.2.3 Wohnbauten 802.620,58 875.763,58 3.3 Sonstige Rückstellungen 1.197.713,11 1.209.820,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 12.152.914,88 10.006.213,22

Betriebsgebäude 13.993.844,96 13.966.222,83 4. Verbindlichkeiten
25.272.201,55 25.124.543,42 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.2.3 Infrastrukturvermögen 4.1.1 von Kreditinstituten 14.166.253,04 15.291.141,27
1.2.3.1 Grund und Boden des

Infrastrukturvermögens 6.288.790,38 6.288.790,38 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.081.991,91 3.586.611,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 487.685,00 493.265,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 633.325,56 220.921,06
1.2.3.3 Entwässerungs- und 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 2.424,74

Abwasserbeseitigungsanlagen 28.194.280,06 28.834.062,40 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 257.740,02 133.499,78
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 4.6 Erhaltene Anzahlungen 2.201.406,85 2.805.339,01

Verkehrslenkungsanlagen 16.493.790,08 15.882.074,54 4.174.464,34 6.748.796,50
51.464.545,52 51.498.192,32

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.344.312,26 1.345.410,07

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.129.470,00 89.835,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 7.850,80 7.850,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.665.646,11 1.247.248,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.431.452,94 1.387.363,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.605.509,99 1.505.014,13

5.839.929,84 4.237.311,74

87.511.380,20 85.647.833,83
1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Beteiligungen 20.003,00 15.003,00
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens 554.809,18 529.809,18
1.3.3 Sonstige Ausleihungen 235,98 235,98

575.048,16 545.048,16

2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 700.024,09 798.918,56

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen 2.682.276,98 1.763.686,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 96.169,91 41.068,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 278.769,12 3.057.216,01

2.3 Liquide Mittel 3.942.841,46 6.000.415,62

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 45.369,81 72.958,01

96.006.210,04 94.869.928,89 96.006.210,04 94.869.928,89

Gemeinde Anröchte
B i l a n z

zum 31. Dezember 2021
---------------------------------------



Anlage II

Ergebnis 

2020

EUR

Fortge- 

schriebe- 

ner Ansatz 

2021

EUR

Ist- 

Ergebnis

 2021

EUR

Vergleich 

Ansatz/Ist

EUR

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 16.356.408,56 15.419.000,00 19.459.817,59 4.040.817,59

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.242.657,78 4.881.969,00 5.428.519,46 546.550,46

3  + Sonstige Transfererträge 15.264,76 18.700,00 520.441,04 501.741,04

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.758.164,76 5.032.643,00 5.108.614,48 75.971,48

5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 414.813,08 330.900,00 263.812,11 -67.087,89

6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.704,58 298.200,00 314.551,75 16.351,75

7  + Sonstige ordentliche Erträge 3.548.434,84 1.090.422,00 1.697.619,03 607.197,03

8  + Aktivierte Eigenleistungen 21.806,20 0,00 45.322,69 45.322,69

9  +/- Bestandsveränderung 0,00 0,00 0,00 0,00

10  = Ordentliche Erträge 30.782.254,56 27.071.834,00 32.838.698,15 5.766.864,15

11  - Personalaufwendungen 6.535.272,75 6.666.892,00 6.926.020,66 259.128,66

12  - Versorgungsaufwendungen 535.606,61 460.014,00 521.606,59 61.592,59

13  - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 4.587.206,20 5.673.270,00 7.562.959,45 1.889.689,45

14  - Bilanzielle Abschreibungen 2.867.703,25 2.923.174,00 2.974.613,32 51.439,32

15  - Transferaufwendungen 11.363.082,63 11.334.400,00 11.722.293,15 387.893,15

16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.366.199,15 1.689.950,00 1.813.925,88 123.975,88

17 = Ordentliche Aufwendungen 29.255.070,59 28.747.700,00 31.521.419,05 2.773.719,05

18 = Ordentliches Ergebnis    (Zeilen 10 und 17) 1.527.183,97 -1.675.866,00 1.317.279,10 2.993.145,10

19  + Finanzerträge 408,33 8.000,00 12.016,52 4.016,52

20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 430.085,60 404.900,00 398.335,83 -6.564,17

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -429.677,27 -396.900,00 -386.319,31 10.580,69

22 =
Ergebnis  der lfd. Verwaltungstätigkeit 
(Zeilen 18 und 21)

1.097.506,70 -2.072.766,00 930.959,79 3.003.725,79

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 806.100,00 106.683,41 -699.416,59

24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

25 =
Außerordentliches Ergebnis 
(Zeilen 23 und 24)

0,00 806.100,00 106.683,41 -699.416,59

26 =
Jahresergebnis
(Zeilen 22 und 25)

1.097.506,70 -1.266.666,00 1.037.643,20 2.304.309,20

27 - Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00

28 =
Jahresergebnis nach Abzug globaler 
Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)

1.097.506,70 -1.266.666,00 1.037.643,20 2.304.309,20

Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 2.708,40 0,00 83.400,92 83.400,92

30 0,00 0,00 0,00 0,00

31 2.790,00 0,00 37.579,70 37.579,70

32 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) -81,60 0,00 45.821,22 45.821,22

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.



Anlage III

Ergebnis 

2020

 EUR

Fortge- 

schriebe- 

ner Ansatz 

2021

EUR

Ist- 

Ergebnis 

2021

EUR

Vergleich 

Ansatz/Ist

EUR

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 15.739.385,59 15.419.000,00 18.914.561,41 3.495.561,41

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.777.222,97 3.919.584,00 4.336.149,75 416.565,75

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 25.635,30 18.700,00 2.627,65 -16.072,35

4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 4.366.214,58 4.541.440,00 4.645.884,14 104.444,14

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 413.812,29 330.900,00 257.986,20 -72.913,80

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 416.868,85 298.200,00 324.343,46 26.143,46

7 + Sonstige Einzahlungen 520.832,48 455.400,00 423.182,45 -32.217,55

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 408,33 8.000,00 11.070,96 3.070,96

9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.260.380,39 24.991.224,00 28.915.806,02 3.924.582,02

10 - Personalauszahlungen 6.189.620,79 6.546.941,00 6.287.102,14 -259.838,86

11 - Versorgungsauszahlungen 498.972,16 460.014,00 479.452,05 19.438,05

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.857.759,03 5.993.270,30 5.433.818,26 -559.452,04

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 430.085,60 404.900,00 398.335,83 -6.564,17

14 - Transferauszahlungen 11.402.888,31 11.384.400,00 11.398.042,91 13.642,91

15 - Sonstige Auszahlungen 950.681,73 1.264.950,00 1.063.403,59 -201.546,41

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.330.007,62 26.054.475,30 25.060.154,78 -994.320,52

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 930.372,77 -1.063.251,30 3.855.651,24 4.918.902,54

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen 1.763.253,82 3.728.350,00 2.319.390,80 -1.408.959,20

19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.552.913,75 300.000,00 183.209,75 -116.790,25

20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.223.979,55 461.000,00 349.423,73 -111.576,27

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.540.147,12 4.489.350,00 2.852.024,28 -1.637.325,72

Auszahlungen

24 - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 326.343,23 1.957.000,00 957.571,67 -999.428,33

25 - für Baumaßnahmen 4.097.594,12 7.541.000,00 3.025.431,04 -4.515.568,96

26 - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 465.616,02 1.132.880,00 1.144.318,74 11.438,74

27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 30.000,00 33.000,00 30.000,00 -3.000,00

28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.919.553,37 10.663.880,00 5.157.321,45 -5.506.558,55

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               
(Zeilen 23 und 30)

620.593,75 -6.174.530,00 -2.305.297,17 3.869.232,83

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag         
(Zeilen 17 und 31)

1.550.966,52 -7.237.781,30 1.550.354,07 8.788.135,37

33 +
Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen 

wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen
126.107,00 6.174.530,00 0,00 -6.174.530,00

34 +
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 

Krediten zur Liquiditätssicherung
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

35 -
Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. 

diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen
973.597,30 1.019.500,00 1.107.928,23 88.428,23

36 -
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur 

Liquiditätssicherung
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.652.509,70 5.155.030,00 -3.607.928,23 -8.762.958,23

38 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)
4.203.476,22 -2.082.751,30 -2.057.574,16 25.177,14

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.796.939,40 -5.754.689,00 6.000.415,62 11.755.104,62

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00

41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) 6.000.415,62 -7.837.440,30 3.942.841,46 11.780.281,76

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten
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Anlage IV

  

Anlagevermögen
Stand 

am 
01.01. 
des 

Haushalts-
jahres

Zugänge Abgänge Umbuchun-
gen 
im 

Haushalts-
jahr

Stand am 
31.12. 
des 

Haushalts-
jahres

Kumulierte Abschrei-
bungen zum 31.12. 

des Vorjahres

Abschrei-
bungen 

im 
Haus-

haltsjahr

Zuschrei-
bungen 

im 
Haushalts-

jahr

Änderungen durch Zu- 
und 

Abgänge 
sowie Umbuchung-

en im Haus-
haltsjahr

Kumulierte
Abschrei-  
bungen 

zum 31.12. 
des Haushalts-

jahres

am 31.12. 
des

Haushalts-
jahres

am 31.12. 
des
Vor-

jahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 + - +/- - + +/- -   

1.   Immaterielle Vermögensgegenstände 35.180,80 0,00 0,00 62.825,90 98.006,70 28.472,80 1.887,00 0,00 0,00 30.359,80 67.646,90 6.708,00

2.   Sachanlagen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.1.1 Grünflächen 1.829.685,77 0,00 2.775,41 25.654,66 1.852.565,02 150.780,23 34.994,66 0,00 2.775,41 182.999,48 1.669.565,54 1.678.905,54

2.1.2 Ackerland 275.618,73 0,00 516,20 163.481,14 438.583,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.583,67 275.618,73

2.1.3 Wald, Forsten 1.006.338,20 0,00 0,00 0,00 1.006.338,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.338,20 1.006.338,20

2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.820.215,88 0,00 0,00 0,00 1.820.215,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.215,88 1.820.215,88

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00

2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.901.199,72 0,00 0,00 4.310,74 1.905.510,46 808.404,04 43.444,74 0,00 0,00 851.848,78 1.053.661,68 1.092.795,68

2.2.2 Schulen 12.438.346,54 0,00 0,00 532.621,18 12.970.967,72 3.248.585,21 300.308,18 0,00 0,00 3.548.893,39 9.422.074,33 9.189.761,33

2.2.3 Wohnbauten 1.281.268,23 0,00 0,00 0,00 1.281.268,23 405.504,65 73.143,00 0,00 0,00 478.647,65 802.620,58 875.763,58

2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 19.359.579,41 2.550,00 21.082,93 567.230,02 19.908.276,50 5.393.356,58 525.306,89 0,00 4.231,93 5.914.431,54 13.993.844,96 13.966.222,83

2.3 Infrastrukturvermögen

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.288.790,38 0,00 0,00 0,00 6.288.790,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288.790,38 6.288.790,38

2.3.2 Brücken und Tunnel 557.569,99 0,00 0,00 0,00 557.569,99 64.304,99 5.580,00 0,00 0,00 69.884,99 487.685,00 493.265,00

2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 39.041.688,72 0,00 0,00 281.004,13 39.322.692,85 10.207.626,32 920.786,47 0,00 0,00 11.128.412,79 28.194.280,06 28.834.062,40

2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 26.313.557,83 0,00 3.002,46 1.321.883,00 27.632.438,37 10.431.483,29 707.207,75 0,00 42,75 11.138.648,29 16.493.790,08 15.882.074,54

2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 169.923,37 0,00 0,00 1.056.934,62 1.226.857,99 80.088,37 17.299,62 0,00 0,00 97.387,99 1.129.470,00 89.835,00

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 7.850,80 0,00 0,00 0,00 7.850,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,80 7.850,80

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.305.378,46 0,00 113.925,24 573.166,54 2.764.619,76 1.058.130,46 146.991,76 0,00 106.148,57 1.098.973,65 1.665.646,11 1.247.248,00

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.712.357,69 0,00 240.078,67 259.521,37 2.731.800,39 1.324.993,88 197.663,25 0,00 222.309,68 1.300.347,45 1.431.452,94 1.387.363,81

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.505.014,13 4.949.129,16 0,00 -4.848.633,30 1.605.509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.509,99 1.505.014,13

3.   Finanzanlagen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Beteiligungen 15.003,00 5.000,00 0,00 0,00 20.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003,00 15.003,00

3.3 Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 529.809,18 25.000,00 0,00 0,00 554.809,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.809,18 529.809,18

3.5 Ausleihungen

3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Sonstige Ausleihungen 235,98 0,00 0,00 0,00 235,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,98 235,98

119.394.612,81 4.981.679,16 381.380,91 0,00 123.994.911,06 33.201.730,82 2.974.613,32 0,00 335.508,34 35.840.835,80 88.154.075,26 86.192.881,99

Anlagenspiegel 31.12.2021

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen und Zuschreibungen Buchwert



Anlage IV

bis zu 1    
Jahr         
EUR

1 bis 5    
Jahre     
EUR

mehr als         
5 Jahre     

EUR
1 2 3 4 5

1.
2.682.277 2.682.277 0 0 1.763.687

2. 96.170 96.170 0 0 41.068

3. Sonstige Vermögensgegenstände 278.769 278.769 0 0 0

3.057.216 3.057.216 0 0 1.804.755

Gesamt-   
betrag   

31.12.2020
   EUR

mit einer Restlaufzeit von

Privatrechtliche Forderungen

Summe aller Forderungen

Forderungsspiegel

Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen

Art der Forderungen
Gesamt-   
betrag   

31.12.2021
   EUR



Bezeichnung

Bestand zum 
31.12.

des Vorjahres

Verrechnung
des Vorjahres- 
ergebnisses

Verrechnungen mit 
der allg. Rücklage 

nach § 44 Abs. 3 KomHVO 

Veränderungen 
der 

Sonderrücklage

Jahresergebnis 
des 

Haushaltsjahres

Bestand zum 
31.12.
des 

Haushaltsjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1 Allgemeine Rücklage 8.880.384,14 8.880.384,14 45.821,22 8.926.205,36

1.2 Sonderrücklagen

1.3 Ausgleichsrücklage 11.573.707,38 12.671.214,08 12.671.214,08

1.4 Jahresüberschuss-/fehlbetrag 1.097.506,70 1.037.643,20 1.037.643,20

1.5 Nicht durch Eigenkapital
      gedeckter Fehlbetrag
     (Gegenposten zu Aktiva)
Summe Eigenkapital 21.551.598,22 21.551.598,22 22.635.062,64

4. Nicht durch Eigenkapital
    gedeckter Fehlbetrag

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW)

2018 2019 2020 Saldo

Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgleichsrücklage (+/-) 3.332.261,12 3.795.994,64 1.097.506,70 8.225.762,46

Summe 3.332.261,12 3.795.994,64 1.097.506,70 8.225.762,46

Eigenkapitalspiegel

Anlage IV



Anlage IV

bis zu 1    
Jahr    
EUR

1 bis 5    
Jahre     
EUR

mehr als         
5 Jahre     

EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen 0 0 0 0 0

1.1 für Investitionen 

1.2 zur Liquiditätssicherung 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 14.166.253 2.677.653 3.930.896 7.557.705 15.291.141

2.1 von verbundenen Unternehmen

2.2 von Beteiligungen

2.3 von Sondervermögen

2.4 vom öffentlichen Bereich

2.5 von Kreditinstituten 14.166.253 2.677.653 3.930.896 7.557.705 15.291.141

3.
1.081.992 1.081.992 0 0 3.586.612

4.
0 0 0 0 0

5.
633.326 633.326 0 0 220.921

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 0 0 0 2.425

7. Sonstige Verbindlichkeiten 257.740 257.740 0 0 133.500

8. Erhaltene Anzahlungen 2.201.407 2.201.407 0 0 2.805.339

9. Summe aller Verbindlichkeiten 18.340.717 6.852.117 3.930.896 7.557.705 22.039.938

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 
von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

Gesamt-    
betrag    

31.12.2020  
EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten

Gesamt-   
betrag 

31.12.2021
   EUR

mit einer Restlaufzeit von



Anlage IV

lfd. Konto Bezeichnung 31.12.2020 Zugang Inanspruch- 
nahme Auflösung 31.12.2021

Nr. EUR EUR EUR EUR EUR
1 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

271300 Grundschule Mellrich, Sanitärbereich 40.080,46 0,00 0,00 0,00 40.080,46

271300 Grundschule Mellrich, Innentüren 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

271300 Grundschule Anröchte, Sanitärbereich 45.000,00 32.571,34 17.571,34 0,00 60.000,00

271300 Grundschule Anröchte Turnhalle, Dach 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

271300 Grundschule Anröchte, Absturzsicherung 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

271300 Grundschule Anröchte, Kellereingang 
Lehrschwimbecken 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

271300 Grundschule Anröchte, Elastische 
Gebäudefugen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

271300 Sekundarschule, Absturzsicherung 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
271300 Bürgerhaus Anröchte 382.000,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00

271300 Erneuerung der Trennwände 212.000,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00

271300 Erneuerung der Holzfenster Südhalle/Foyer 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

271300 Erneuerung Eingang Nordhalle/Foyer/Südhalle 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

271300 Malerarbeiten Eingang Nordhalle/Flurbereich
Mittelhalle/Foyer/WC-Anlagen 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

271300 Beleuchtung 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

271300 Brandschutztür Südhalle 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

271300 Erneuerung der Dachrinnen 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

271300 Erneuerung Parkettboden 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

271300 Freibad Gesamtinstandhaltung 239.579,41 37.042,25 91.067,05 20.809,31 164.745,30

271300 Fugeninstandhaltung 53.815,68 37.042,25 35.857,93 0,00 55.000,00

271300 Sanierung Becken 92.097,02 0,00 2.620,87 0,00 89.476,15

271300 Sprungbecken 23.666,71 0,00 20.000,00 0,00 3.666,71

271300 Hubboden 70.000,00 0,00 32.588,25 20.809,31 16.602,44

271300 Grünsandsteingebäude, Aufzug 35.000,00 0,00 30.464,00 4.536,00 0,00

271300 Grünsandsteingebäude, Fassade 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

271300 Grünsandsteingebäude, Anstrich Holzfenster/-
türen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

271300 Kindergarten Altengeseke, Sanitär 15.000,00 0,00 10.834,92 4.165,08 0,00

271300 Sporthalle Effeln, Sanitär u. Unfallschutz 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

271300 Sporthalle Effeln, Erneuerung Glaselemente 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

271300 Mietwohnung Alt.mellrich, Dach u. Fenster 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

271300 Familienzentrum Anröchte, Böden 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

271300 Jugendraum Altengeseke, Fassade 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

271300 DGH Altengeseke, Fassade 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

271300 3fSpH Absturzsicherung 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

271300 3fSpH Fassade Straßeneingang 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

271300 Friedhofskapelle Flachdachsanierung 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

271300 KiGa Effeln, Dämmung Geschossdecke 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

271300 KiGa Effeln, Heizung u. Wasserleitungen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Zwischensumme 846.659,87 808.613,59 149.937,31 29.510,39 1.475.825,76

1102 Abwasserwirtschaft

2 271100 Kanalnetzsanierung 92.870,96 0,00 0,00 0,00 92.870,96

Zwischensumme 92.870,96 0,00 0,00 0,00 92.870,96

Übersicht Rückstellungen



Anlage IV

lfd. Konto Bezeichnung 31.12.2020 Zugang Inanspruch- 
nahme Auflösung 31.12.2021

Nr. EUR EUR EUR EUR EUR

1201 Verkehrsflächen u. -anlagen

3 271200 Bauwerksanierung - Brücken 134.683,03 207.115,25 91.798,28 0,00 250.000,00

4 271200 Straßenunterhaltung 71.495,56 1.210.000,00 0,00 43.634,58 1.237.860,98

Zwischensumme 206.178,59 1.417.115,25 91.798,28 43.634,58 1.487.860,98

0101 Personal- und Organisationsmanagement

5 251100 Pensionsrückstellungen 5.643.850,00 195.699,00 0,00 0,00 5.839.549,00

6 251200 Beihilferückstellungen 1.866.792,00 52.262,00 0,00 0,00 1.919.054,00

7 281100 geleistete Überstunden 122.347,00 19.018,00 0,00 0,00 141.365,00

8 281100 Urlaub 162.720,31 4.683,76 0,00 0,00 167.404,07

9 281400 Altersteilzeit 258.866,04 21.879,49 0,00 0,00 280.745,53

Zwischensumme 8.054.575,35 293.542,25 0,00 0,00 8.348.117,60

1202 ÖPNV

10 281900 Verlustabdeckung RLG 48.000,00 62.000,00 44.094,00 3.906,00 62.000,00

Zwischensumme 48.000,00 62.000,00 44.094,00 3.906,00 62.000,00

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen und diverse

11 281900 Zinsabgrenzung 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

12a 281900 Prüfungen - Jahresabschluss 23.500,00 12.463,00 15.963,00 0,00 20.000,00

12b 281900 Prüfungen - GPA 51.662,00 0,00 0,00 9.662,00 42.000,00

13 281900 Pensionslasten KDVZ 228.379,50 0,00 0,00 4.197,58 224.181,92

14 281900 MACH-Softwareumstellung 33.198,75 0,00 1.230,00 31.849,40 119,35

15 281900 Umstellung Umsatzsteuer 17.147,13 15.000,00 249,90 0,00 31.897,23

16 281900 Flüchtlingsunterkünfte 85.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 95.000,00

17 271200 Flutlicht am Sportplatz Südring 140.041,07 0,00 0,00 0,00 140.041,07

18 281900 diverse laufende Verfahren 176.000,00 0,00 0,00 46.000,00 130.000,00

Verfahren zur Rückzahlung Flüag 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

Widersprüche Nachzahlungszinsen 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00

Zwischensumme 757.928,45 77.463,00 27.442,90 121.708,98 686.239,57

Summe insgesamt 10.006.213,22 2.658.734,09 313.272,49 198.759,95 12.152.914,87



1 

 
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Jahresabschluss) 

  
 
 

Name, Vorname, 
Anschrift 

 
 

politische 
Funktion 

 
 

gegenwärtig 
ausgeübter Beruf 

 
 

Gewerbe / Firma; 
Tätigkeit; 
Anschrift 

 
 

Berater- 
verträge 

 
Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 

S.3 Aktiengesetz 

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in  

§ 1 Abs. 1 u. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten 

Behörden u. Einrichtungen 

 
 

Mitgliedschaft in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

 
 

Funktionen in Vereinen 
oder vergleichbaren 

Gremien 

  selbständig unselbständig       

 
Borgelt, Thomas 
 

 
RM 

  
x 
 
 
 

 

 
Kaufmännischer Angestellter 
BTM (Europe) 
Blechverbindungstechnik 
GmbH 

    
 

 

 
Borgschulte, Christian 
 

 
RM 

  
x 

 
Technischer Revisor 
SVLFG 
Weißensteinstraße 70-72 
34131 Kassel 
 

   
 

  
 

 
Bosäck, Karin 
 

 
Kämmerin 

  
X 

 
Kämmerin 
Gemeinde Anröchte 
Hauptstraße 74 
59609 Anröchte 
 

     

 
Bürger, Mattias 
 
 
 

 
RM 

  
x 

 
Polizeihauptkommissar 
Land Nordrhein-Westfalen  
Beurlaubt bis 2034 
 
Bürger GmbH & Co. KG 
Kommanditist 

  
 

 
Sparkasse Lippstadt: 
Mitglied Verwaltungsrat 
 

 
Windenergie Storksfeld 
GmbH & Co. KG 
Ostheide 4 
59609 Anröchte: 
Kommanditist 
 
Säckersfeld GmbH & Co. 
KG: 
Kommanditist 
 
Bürger GmbH & Co. KG 
Ostheide 4 
59609 Anröchte: 
Kommanditist 
 

 
CDU-Gemeindeverband 
Anröchte: 
1. Vorsitzender 
 
 

 
Fischer, Martin 
 
 

 
RM 

  
x 

 
Oberstudiendirektor 
Bezirksregierung Arnsberg 
Schulabteilung 
 

    
 

 

 
Fischer, Pia-Marie 
 
 
 

 
RM 

  
x 

 
Studentin 
geringfügig Beschäftigte als 
Kellnerin 
Köster Event und Gastronomie 
Edith-Stein-Straße 7 
59609 Anröchte 
 

  
 

   

 
Freitag, Henrike 
 

 
RM 

  
x 

 
Wissenschaftliche Mitarbeit in 
Forschung und in Organisation 
des Studienablaufs 
FH-SWF 
Baarstraße 6 
58636 Iserlohn 
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Name, Vorname, 
Anschrift 

 
 

politische 
Funktion 

 
 

gegenwärtig 
ausgeübter Beruf 

 
 

Gewerbe / Firma; 
Tätigkeit; 
Anschrift 

 
 

Berater- 
verträge 

 
Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 

S.3 Aktiengesetz 

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in  

§ 1 Abs. 1 u. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten 

Behörden u. Einrichtungen 

 
 

Mitgliedschaft in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

 
 

Funktionen in Vereinen 
oder vergleichbaren 

Gremien 

  selbständig unselbständig       

 
Garrel von, Marita 
 

 
RM 

 
x 

  
Steuerberaterin 
Steuerberatung Marita von 
Garrel 
Hedwigstraße 7 
59609 Anröchte 

     
Anröchter Frauenzimmer  
e. V.: 
Mitglied 
 
CDU-Bezirksvorstand: 
Beisitzer 
 
CDU-KreisFrauen-Union: 
Ehrenvorsitzende 
 
Förderverein Schwimmbad: 
Mitglied 
 
Frauenunion CDU-Kreis: 
Ehrenvorsitzende 
 
KFD Anröchte: 
Mitglied 
 
Landfrauen Anröchte: 
Mitglied 
 
Lions-Club Anröchte-
Warstein-Rüthen: 
Mitglied 
 
Lions International: 
Distrikt-Governor 
 
MittelstandsVereinigung-
Kreis Soest: 
Schatzmeister 
 
Steuerberaterverband 
Westfalen-Lippe 
 

 
Gerwin, Thomas 
 

 
RM 

 

  
x 

 
Kommunalbeamter 
Stadt Soest 
Am Vreithof 8 
59494 Soest 
 

   
 

  
 
 

 
Grafe, Heiko 
 

 
RM 

  
x 

 
Angestellter 
Vermessungstechniker 
ÖBVI Dipl.-Ing. Dirk Grafe 
Mastholter Straße 166 
59558 Lippstadt 
 

     
TC BW Anröchte 
 
FDP Anröchte 
 

 
Groove, Dominik 
 

 
RM 

   
Student 

     
Junggesellenschützenverein 
Anröchte: 
1. Vorsitzender 
 

 
Heinrich, Stephanie 
 
 

 
RM 

  
x 

 
Bürokauffrau im 
Praxismanagement 
Gesundheitszentrum Möllenhoff 
Robert-Koch-Straße 3 
59609 Anröchte 
 

     

 
Knof, Helmut 
 

 
RM 
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Name, Vorname, 
Anschrift 

 
 

politische 
Funktion 

 
 

gegenwärtig 
ausgeübter Beruf 

 
 

Gewerbe / Firma; 
Tätigkeit; 
Anschrift 

 
 

Berater- 
verträge 

 
Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 

S.3 Aktiengesetz 

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in  

§ 1 Abs. 1 u. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten 

Behörden u. Einrichtungen 

 
 

Mitgliedschaft in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

 
 

Funktionen in Vereinen 
oder vergleichbaren 

Gremien 

  selbständig unselbständig       

 
Köster, Manfred 
 

 
RM 

  
x 

 
Beamter  
stellvertretender ZSPL-Leiter 
Meschede 
Deutsche Post AG 
ZSPL Meschede 
Lagerstraße 1 
59872 Meschede 
 

     
TuS 06 Anröchte:  
Trainer 1. Fußball-
Mannschaft 
 
Männerschützenverein 
Anröchte: 
Mitglied 
 
Junggesellenschützenverein 
Anröchte: 
Mitglied 
 
Schützenverein Mellrich-
Waltringhausen: 
Mitglied 
 

 
Limbach, Antje 
 

 
RM 

  
x 

 
Lehrerin 
Bezirksregierung Arnsberg 
 

     

 
Löblein-Kleine, Michaela 
 

 
RM 

  
x 

 
Kfm. Angestellte/Prokuristin 
Norbert Kleine GmbH 
Deutzstraße 4 
59609 Anröchte 
 

     

 
Lucciardi, Nicole 
 

 
RM 

  
x 

 
Vertriebsmitarbeiterin 
Ensinger GmbH 
Borsigstraße 27 
59609 Anröchte 
 

     

 
Menke, Klaus 
 

 
RM 

 
 
 
 
 
 
x 

 
x 

 
Feinwerkmechanikermeister 
Menke Kunststoffe GmbH 
Mescheder Schling 1 
59581 Warstein 
 
Lohnunternehmen/Photovoltaik
Lohndrusch Klaus Menke 
Prozessionsweg 5 
59609 Anröchte 
 

     

 
Reimann, Frank 
 
 

 
RM 

 
x 

  
Key Account Manager Nord 
Deutschland 
Helling + Neuhaus GmbH & Co. 
KG 
Ferdinand-Porsche-Straße 10 
33334 Gütersloh 
 

     
Schützenverein Mellrich-
Waltringhausen: 
Oberst 
 
Mellricher Carnevals Club: 
Geschäftsführer 

 
Riepegerste, Benjamin 
 

 
RM 

        

 
Rüther, Michael 
 

 
RM 

 
x 

  
Geschäftsführer/Gesellschafter 
German Carparts GmbH 
Ophöverweg 22 
59609 Anröchte-Berge 
 
Geschäftsführer/Gesellschafter 
Racing Department Germany 
GmbH 
Ophöverweg 22 
59609 Anröchte-Berge 
 

  
 

 
 

 
Volksbank Anröchte eG 
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Name, Vorname, 
Anschrift 

 
 

politische 
Funktion 

 
 

gegenwärtig 
ausgeübter Beruf 

 
 

Gewerbe / Firma; 
Tätigkeit; 
Anschrift 

 
 

Berater- 
verträge 

 
Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 

S.3 Aktiengesetz 

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in  

§ 1 Abs. 1 u. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten 

Behörden u. Einrichtungen 

 
 

Mitgliedschaft in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

 
 

Funktionen in Vereinen 
oder vergleichbaren 

Gremien 

  selbständig unselbständig       

 
Schmidt, Alfred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bürger-
meister  

 

  
x 

 
Bürgermeister 
Gemeinde Anröchte 
Hauptstraße 74 
59609 Anröchte 
 

  
Citkomm: 
Stellv. Mitglied 
Gesellschafterversammlung 
Citkomm services GmbH 
Stellv. Mitglied 
Gesellschafterversammlung 
Citkomm assets GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sparkasse Lippstadt: 
Stellvertretender Verbandsvorsteher des 
Sparkassenzweckverbandes der Städte 
Lippstadt, Warstein, Rüthen, Erwitte und der 
Gemeinde Anröchte 
 
Stellvertretender Beanstandungsbeamter des 
Sparkassenzweckverbandes der Städte  
Lippstadt, Warstein, Rüthen, Erwitte und der 
Gemeinde Anröchte 
 
Vorsitzender des Kuratoriums 
 
SIT: 
Mitglied Verbandsversammlung 
 
RLG:  
Mitglied Gesellschafterversammlung 
Mitglied Beirat/Aufsichtsrat 
 
VHS-Beirat:  
Mitglied 
 
Schulzweckverband Sekundarschule 
Anröchte/Erwitte:  
Mitglied Schulzweckverbandsversammlung 
 
Digitales Zentrum für Mittelstand: 
Stellv. Vorsitzender 
Gesellschafterversammlung 
 
 
 

 
Städte- u. Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen: 
Mitglied Mitgliedervers. 
Mitglied Arbeitsgemein-
schaft des Regierungsbe-
zirks Arnsberg 
 
Regionalagentur Hellweg-
Hochsauerland: 
Stellv. Mitglied 
 
GVV-Kommunalver-
sicherung VVaG:  
Mitglied Mitgliederver-
sammlung  
 
Kommunale Gemein-
schaftsstelle Köln: 
Mitglied 
 
Gewerbe- und Förder-
verein W.I.R. e. V.: 
Mitglied 
 
Forstbetriebsgemeinschaft 
Anröchte-Rüthen: 
Vorstandsmitglied 
 
Förderverein NRW-
Stiftung: 
Mitglied Mitglieder-
versammlung 
 

 
Musik- und Kunstschule 
Lippetal, Bad Sassendorf, 
Anröchte e. V.: 
Vorstandsmitglied 
 
Krankenhaus-Förderverein 
Erwitte e. V. 
Mitglied 
 
Sauerland-Radwelt e. V.: 
Mitglied 
 
Sauerland-Tourismus e. V.: 
Mitglied 
 
Waldbesitzerverband: 
Mitglied 
 
 
 
 

 
Schmidt, Marc 
 

 
RM 

  
x 

 
Industriekaufmann 
Floristik und Gartenbau 
Schmidt-Hötte 
Hauptstraße 66 
59609 Anröchte 
 

     
Junggesellenschützenverein 
Anröchte e. V.: 
Mitglied 
TuS 06 Anröchte e. V.: 
Mitglied 

 
Schulte-Beerbühl, Hubert 
(bis einschl. 28.06.2021 
Ratsmitglied) 
 

 
RM 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 

 
Milchwirtschaftlicher Laborant 
in der Molkereiindustrie 
FrieslandCampina Kievit GmbH 
Wiedenbrücker Straße 80 
59555 Lippstadt 
 
Betreiber Photovoltaikanlage 
Twiete 3 
59597 Erwitte-Eikeloh 
 

     

 
Sommer, Holger 
 

 
RM 

 
x 

  
Sommer Heizung-Sanitär 
Auf der Insel 1 
59609 Anröchte-
Waltringhausen 

     
Schützenverein 
Robringhausen 
 
DorfAktiv Robringhausen 
 

 
Steffens, Sebastian 
 

 
RM 

 
 
 

  
x 

 
Angestellter (Technischer 
Sachberarbeiter, Stv. 
Sachgebietsleiter) 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Steinstraße 27 
59872 Meschede 
 

     
CDU-Gemeindeverband 
Anröchte 
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Name, Vorname, 
Anschrift 

 
 

politische 
Funktion 

 
 

gegenwärtig 
ausgeübter Beruf 

 
 

Gewerbe / Firma; 
Tätigkeit; 
Anschrift 

 
 

Berater- 
verträge 

 
Mitgliedschaften in 

Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 

S.3 Aktiengesetz 

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in  

§ 1 Abs. 1 u. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten 

Behörden u. Einrichtungen 

 
 

Mitgliedschaft in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher 

Unternehmen 

 
 

Funktionen in Vereinen 
oder vergleichbaren 

Gremien 

  selbständig unselbständig       

 
Stich, Carolin 
 

   
X 

 
Diplom-Kauffrau (Uni) 
Stellv. Amtsleiterin 
Gemeinde Anröchte 
Hauptstraße 74 
59609 Anröchte 
 

     

 
Stratmann, Herbert 
 

 
RM 

  
x 

 
Berufssoldat 
(Kompaniefeldwebel) 
Bundesministerium für 
Verteidigung (Bundeswehr) 
 
Vergütete Tätigkeit  
Firma Sascha Kiontke 
Lippstädter Straße 36 a 
59609 Anröchte 
 

     

 
Wienecke, Dirk 
 

 
RM 

 
 

  
Dipl.-Ingenieur 
Enertec Ingenieurgesellschaft 
mbH 
Wiedenbrücker Straße 37 
59555 Lippstadt 
Dürrbaum und Partner GmbH, 
Wiedenbrücker Straße 37, 
59555 Lippstadt 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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